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es ist der Schuldige außerdem verpflichtet, die sammtlichen Kosten, wel-
che durch die ganze oder theilweise Wiederherstellung der betreffenden
Urkunde (Flurkarte, Flurbuch, Kataster oder Besitzstandsverzeichuiß) ent-
stehen, zu tragen.

Für diese Strafe und diese Kosten haben rücksichtlich der Flurkar-
ten- und Flurbuchs-Exemplare die Gemeinde dieser letztern, rücksichtlich
der Besiyslandsverzeichnisse deren Inhaber zu haften.


